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Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 
+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-don.bayern.de

www.wwa-don.bayern.de

 

Bitte beachten: 

Ab 01.01.2023 entfällt die Postfach-
adresse des Wasserwirtschaftsamtes. 

 

Gemeinde Villenbach BP "Hausen Süd" mit 8. FNP-Änderung 
 - Frühzeitige Unterrichtung und Beteiligung - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungspla-
nes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 

1 Sachverhalt 

 
Das Planungsgebiet umfasst 0,5172 ha. 

 
Das Baugebiet ist teilweise bebaut. 

 
Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Be-
lange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fachfra-
gen, wie z. B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bodenver-
hältnisse, werden in dieser Stellungnahme nicht behandelt. 

 

2 Wasserwirtschaftliche Würdigung 

 

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

2.1.1 Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung wird durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Eichberggruppe Wengen in ausreichendem Umfang sichergestellt. 
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2.1.2 Löschwasserversorgung 

Ob diese ausreichend ist, ist durch die Gemeinde in eigener Zuständigkeit nach Art. 1 Abs. 2 
Satz 2 Bayerisches Feuerwehrgesetz zu prüfen und ggf. mit der Brandschutzdienststelle am 
Landratsamt abstimmen. Ggf. sind die Ergebnisse der Brandschutznachweise für die ge-
plante Bebauung zu berücksichtigen. 

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 

2.1.4 Grundwasser    

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Der Grundwas-
serstand sollte, sofern noch nicht erfolgt, durch geeignete Erkundungen im Planungsgebiet 
ermittelt werden. Hierzu sollte eine qualifizierte Baugrunderkundung durchgeführt oder ein 
hydrogeologisches Fachgutachten erstellt werden. 

Vorschlag für Festsetzungen: 
 

„Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in den öffentlichen 
Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht zulässig.“ 

 
„Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Keller oder sonstige un-
terhalb des anstehenden Geländes liegende Räume bis mindestens zu dem 
durch Fachgutachten zu ermittelnden schadensverursachenden / höchsten be-
kannten Grundwasserstand zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag 
wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden bzw. ist 
auf einen Keller zu verzichten oder die Nutzung des Kellergeschosses entspre-
chend anzupassen.“ (Angabe des GW-Standes durch den Planer erforderlich) 

 
Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

 
„Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auf-
tretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.“ 
 
„Zur Beschreibung der Grundwasser- / Untergrundsituation sind in der Regel 
Bohrungen / Erdaufschlüsse erforderlich. Für Bohrungen, die mehrere Grund-
wasserstockwerke durchteufen oder die artesisch gespanntes Grundwasser er-
schließen, ist vor Bohrbeginn ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzufüh-
ren. Bohrungen, die die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmit-
telbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers auswirken können, sind der Kreisverwaltungsbehörde einen Mo-
nat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.“ 
 
„Um negative Einflüsse auf das Grundwasser ausschließen zu können, hat der 
Bauherr erforderlichenfalls einen fachlich qualifizierten Nachweis über die 
quantitativen und qualitativen Einflüsse auf das Grundwasser während der 
Bauphase und im Endzustand zu erbringen (z. B. hydrogeologisches Gutach-
ten). Für entsprechende Maßnahmen sind regelmäßig wasserrechtliche Geneh-
migungen bei der Kreisverwaltungsbehörde einzuholen.“ 
 

  „Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwas-
ser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Her-
stellen von Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist 
rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich 
der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.  
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  Eine Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr unberechtigter 
Ansprüche Dritter wird empfohlen.“ 

 

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  

Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen über weitere Altlasten, schädliche Bo-
denveränderungen oder entsprechende Verdachtsflächen in diesem Bereich vor. Dessen un-
geachtet sind entsprechende ergänzende Erkundigungen bei der zuständigen Kreisverwal-
tungsbehörde unverzichtbar. 

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson-
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ der ARGEBAU, 
der mit IMS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91, in Bayern verbindlich eingeführt 
wurde, wird verwiesen. 

Hinweise zum Plan:  
 

„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-
stellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).“ 

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 
Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen 
Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher vorsorg-
lich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten ge-
ogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.“ 

 

2.2 Abwasserbeseitigung 

2.2.1 Allgemeines 

Das Baugebiet sollte im Trennsystem entwässert werden (vgl. § 55 Abs. 2 WHG). 

2.2.2 Häusliches Abwasser 

 
Die Kläranlage kann die zusätzlichen Abwassermengen voraussichtlich ausreichend reini-
gen. Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 

2.2.3 Niederschlagswasser  

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels Si-
ckertest nach Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentativen Stellen 
im Geltungsbereich nachzuweisen.  
 
Sofern eine Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer (Hausener Bach) vorgese-
hen ist, ist eine quantitative Beurteilung nach LfU Merkblatt 4.4/22 / DWA-M 153 erforderlich. 
Sofern diese ergibt, dass vor Einleitung eine Drosselung erforderlich ist, sind die dazu erfor-
derlichen Rückhalteflächen im Bebauungsplan festzusetzen. 
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Um einer Abflussverschärfung entgegenzuwirken, sind entsprechende Rückhaltemaßnah-
men vorzusehen. Hierzu eignen sich vor allem 

  - Niederschlagswasserversickerung 
  - ökologisch gestaltete Rückhalteteiche 
  - Regenwasserzisterne mit Überlauf 

 

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  
 

„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 
der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Ab-
flusshindernissen frei zu halten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, 
Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss be-
hindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versi-
ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind 
die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig.“  

 
„Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenut-
zungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde 
erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdi-
sche Gewässer die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in 
Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln 
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdi-
sche Gewässer) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Vo-
raussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Regeln für 
das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser) erfüllt sind.“ 

 

2.3 Oberirdische Gewässer 

2.3.1 Unterhaltung 

Angrenzende an das Plangebiet verläuft ein namenloses Gewässer III. Ordnung (nach GEP 
als Hausener Bach bezeichnet). Die Unterhaltung obliegt der Kommune. 

Die Gewässerunterhaltung umfasst gemäß § 39 WHG die Pflege und Entwicklung eines Ge-
wässers. Hierzu gehört auch die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neu-
anpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation sowie die Freihaltung der Ufer für den 
Wasserabfluss und die Zugänglichkeit. Diese Maßnahmen können sich am bereits vorliegen-
den Gewässerentwicklungskonzept orientieren (GEP Gemeinde Villenbach von 2006).  

2.3.2 Hochwasser 

Ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet existiert im Planungsgebiet nicht, 
ebenso liegen dem Wasserwirtschaftsamt keine Daten zum Überschwemmungsgebiet vor. 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei Hochwässern Überflutungen auftreten kön-
nen. 
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Da eine Überflutung des Baugebietes bei Hochwasserführung nicht auszuschließen ist (an-
grenzendes Gewässer III. Ordnung), sind die Überschwemmungsgrenzen für ein 100-jährli-
ches Hochwasserereignis zu ermitteln. Erst nach Vorliegen dieser Untersuchung sind Aussa-
gen zur Hochwassersicherheit des geplanten Baugebietes möglich und kann die Vereinbar-
keit der Planung mit der öffentlichen Sicherheit geprüft werden. 

Die Gemeinden können nach Bedarf gem. Art. 46 BayWG in Abstimmung mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Überschwemmungsgebiete ermitteln, fortschreiben, auf Karten darstellen und 
dem Landratsamt zur vorläufigen Sicherung/amtlichen Festsetzung übergeben. Wir stellen 
hierfür gerne hydrologische Daten zur Verfügung. 

2.3.3 Oberflächenwasser und wild abfließendes Wasser 

Infolge von Starkregenereignissen kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 
kommen.  

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Im vorlie-
genden Entwurf sind keine Höhenlinien dargestellt. Oberflächenabfluss infolge von Starkre-
gen konnte daher in der Grundkonzeption der Planung nicht berücksichtigt werden. Aufgrund 
der vorhandenen Geländeneigung halten wir es für erforderlich, die topographischen und 
hydrologischen Verhältnisse (Wasserscheiden, Außeneinzugsgebiete, Hanglagen, Mulden, 
bevorzugte Fließwege, flächenhafter Wasserabfluss etc.) zu erheben und eine Gefährdungs-
und Fließweganalyse sowie eine Risikobeurteilung durchzuführen, bevor das Bebauungs-
planverfahren fortgesetzt wird. (Merkblatt DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommuna-
len Überflutungsvorsorge – Analyse von Überflutungsgefährdungen und Schadenspotenzia-
len zur Bewertung von Überflutungsrisiken“ und DWA-Themenheft T1/2013 „Starkregen und 
urbane Sturzfluten - Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge“). Die Ergebnisse sind im Plan 
zu berücksichtigen. 

Außengebietswasser sollte auch in der regulären Entwässerungsplanung grundsätzlich nicht 
in die Bebauung geleitet werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgräben; Anlage 
von Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Fläche oberhalb der Be-
bauung). 

Die Gemeinde, sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d 
BauGB treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu minimieren. 
Die Anwendung der gemeinsamen Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der 
Bauleitplanung“ von StMB und StMUV wird dringend empfohlen. 

Insofern Objektschutzmaßnahmen vorgesehen werden, dürfen diese das anfallende Nieder-
schlagswasser nicht auf andere Grundstücke ableiten. 

Vorschlag für Festsetzungen 
 
„Die gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der 
Hochwasservorsorge freizuhalten. Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung 
von Gegenständen, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt wer-
den können, sind verboten.“ 

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 
25 cm über Fahrbahnoberkante/ über Gelände festgesetzt.“ (Hinweis: Dazu sollte 
die Gemeinde möglichst Kote(n) im Plan und Bezugshöhen angeben. Der konkreten 
Straßen- und Entwässerungsplanung ist hierbei Gewicht beizumessen). 

„Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Stark-
regen auf der Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“ 

„Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 
Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen.“ 
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„Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 
cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen 
oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“  

„In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müs-
sen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein.“ 

„In öffentlichen Gebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschnei-
den, müssen öffentlich zugängliche beschilderte Fluchtmöglichkeiten in höhere 
Stockwerke oder Bereiche vorhanden sein.“ 

 
Vorschlag für Hinweise zum Plan: 
  

„Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:  

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von 
mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie 
Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor 
Lichtschächten, ausgeführt werden.“  
 
„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

 

3 Zusammenfassung 

 
Zum Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken, 
wenn unsere Hinweise beachtet werden. 
 
Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Susan Aktaş 
BR‘in 
 
 
Verteiler: 
Landratsamt Dillingen  mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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